
Teil 2: Weitergehende Informationen zu Betriebsbereichen der oberen Klasse 

1. 

Allgemeine Informationen zu den Gefahren, die von einem Störfall ausgehen können, 

einschließlich ihrer möglichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die 

Umwelt und zusammenfassende Darstellung der wesentlichen Störfallszenarien und 

der Maßnahmen, mit denen diese Szenarien verhindert werden oder ihre Auswirkungen 

begrenzt werden sollen. 

2. 

Bestätigung, dass der Betreiber verpflichtet ist, auf dem Gelände des Betriebsbereichs – 

auch in Zusammenarbeit mit Notfall- und Rettungsdiensten – geeignete Maßnahmen zur 

Bekämpfung von Störfällen und zur größtmöglichen Begrenzung der Auswirkungen von 

Störfällen zu tre-en. 

3. 

Angemessene Informationen aus den externen Alarm- und Gefahrenabwehrplänen zur 

Bekämpfung der Auswirkungen von Ereignissen außerhalb des Betriebsgeländes mit der 

Au-orderung, allen Anordnungen von Notfall- oder Rettungsdiensten im Fall eines 

Ereignisses Folge zu leisten. 

4. 

Gegebenenfalls Angabe, ob der Betriebsbereich in der Nähe des Hoheitsgebiets eines 

anderen Mitgliedstaats liegt und damit die Möglichkeit besteht, dass ein Störfall 

grenzüberschreitende Auswirkungen nach dem Übereinkommen über die 

grenzüberschreitenden Auswirkungen von Industrieunfällen der Wirtschaftskommission 

der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) hat. 

 


